
Haustechnik

Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen sind in Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen sind in § 32 LBO§ 32 LBO beschrieben. Demnach müssen solche Anlagen betriebs- beschrieben. Demnach müssen solche Anlagen betriebs-
und brandsicher sein. Abgasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen sein. Sie sind in solcher Zahl und Lage und sound brandsicher sein. Abgasanlagen müssen leicht und sicher zu reinigen sein. Sie sind in solcher Zahl und Lage und so
herzustellen, dass alle Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. Weiterführendeherzustellen, dass alle Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß angeschlossen werden können. Weiterführende
Anforderungen sind in der Anforderungen sind in der FeuerungsverordnungFeuerungsverordnung geregelt. geregelt.

Weicht die Feuerstätte oder die Abgasanlage von diesen gesetzlichen Anforderungen ab, muss die zuständigeWeicht die Feuerstätte oder die Abgasanlage von diesen gesetzlichen Anforderungen ab, muss die zuständige
Baurechtsbehörde gemäß Baurechtsbehörde gemäß § 56 Abs. 1 LBO§ 56 Abs. 1 LBO über die Zulässigkeit dieser Abweichungen entscheiden. Hierfür ist nachzuweisen, über die Zulässigkeit dieser Abweichungen entscheiden. Hierfür ist nachzuweisen,
dass dem Zweck der gesetzlichen Vorschriften auf andere Weise entsprochen wird.dass dem Zweck der gesetzlichen Vorschriften auf andere Weise entsprochen wird.

Bei Abweichungen von den Bei Abweichungen von den Technischen BaubestimmungenTechnischen Baubestimmungen kann ein Antrag auf Zustimmung im Einzelfall oder kann ein Antrag auf Zustimmung im Einzelfall oder
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung gestellt werden. Im Merkblatt Haustechnik finden Sie Hinweise für dievorhabenbezogene Bauartgenehmigung gestellt werden. Im Merkblatt Haustechnik finden Sie Hinweise für die
Antragstellung in der Haustechnik.Antragstellung in der Haustechnik.

Sonderfall Mehrfachbelegung oder Abgasanlage ohne Sohle
Sollen mehrere Feuerstätten an eine Abgasanlage angeschlossen werden (Mehrfachbelegung) oder soll eine Feuerstätte anSollen mehrere Feuerstätten an eine Abgasanlage angeschlossen werden (Mehrfachbelegung) oder soll eine Feuerstätte an
eine Abgasanlage ohne Sohle angeschlossen werden, kann bei Einhaltung bestimmter Vorgaben auf eine vorhabenbezogeneeine Abgasanlage ohne Sohle angeschlossen werden, kann bei Einhaltung bestimmter Vorgaben auf eine vorhabenbezogene
Bauartgenehmigung verzichtet werden. Die konkreten Anforderungen für diese Fälle finden Sie unter:Bauartgenehmigung verzichtet werden. Die konkreten Anforderungen für diese Fälle finden Sie unter:

Bekanntmachung des Umweltministeriums über den Verzicht auf vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen beim AnschlussBekanntmachung des Umweltministeriums über den Verzicht auf vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen beim Anschluss
von raumluftabhängigen Feuerstätten an eine mehrfach belegte Abgasanlagevon raumluftabhängigen Feuerstätten an eine mehrfach belegte Abgasanlage
Bekanntmachung des Umweltministeriums über den Verzicht auf vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen bei derBekanntmachung des Umweltministeriums über den Verzicht auf vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen bei der
Verwendung von Abgasanlagen ohne SohleVerwendung von Abgasanlagen ohne Sohle

Weitere Informationen
Merkblatt ZiE/vBg (pdf, 340 KB)Merkblatt ZiE/vBg (pdf, 340 KB)
Wichtige Hinweise für die Antragstellung (pdf, 146 KB)Wichtige Hinweise für die Antragstellung (pdf, 146 KB)

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-BauOBW2010pP32
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-FeuerAnlVBW2021rahmen
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-BauOBW2010V12P56
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/g0j/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=VB-BW-GABl20221187&doc.part=D&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/perma?j=VVBW-UM-20180515-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?j=VVBW-UM-20180515-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?j=VVBW-UM-20180928-SF
https://www.landesrecht-bw.de/perma?j=VVBW-UM-20180928-SF
http://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Tuebingen/Abteilung_2/Referat_27/_DocumentLibraries/Download/Merkblatt_ZiE_vBG.pdf
http://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Tuebingen/Abteilung_2/Referat_27/_DocumentLibraries/Download/Wichtige_Hinweise_Beantragung_Zustimmung_Einzelfall.pdf

